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wartige Vertrag und alle seine Bestimmungen zwolf Monate nach Empfaug der Eröff-
nung, durch welche die Kündigung des Vertrages erfolgt, vollständig aufhören und keine
Geltung mehr haben sollen.

Artikel 9.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratisizirt und die Ratifikationen sollen in Paris oder
in Konstantinopel innerhalb zwölf Monaten, oder, wenn thunlich, früher ausgetauscht
werden.

Zu Urkund dessen haben die respektiven Bevollmächtigten der hohen vertragenden
Theile den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet und demselben ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen zu Paris in vier Ausfertigungen, wovon zwei in Franzüscher und
zwei in Persischer Sprache, den fünf und zwanzigsten Juni im Jahre Christi 1857 und
den zweiten des Monats Zigadeh der Hedgira 1273.

(L. S.) Gr. M. v. Hateldt.

(L. S.) Ferrokh Khan.
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